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KIT fordert Untersuchungsausschuss zum Abriß der denkmalgeschützten
Kammgarnspinnerei Wernshausen

Weimar, 1.8.2009

Für die Kulturinitiative Thüringen ist mit dem nun vollendeten Abriß der denkmal-
geschützten Gebäude der ehemaligen Kammgarnspinnerei in Wernshausen die
Angelegenheit nicht beendet. Dazu erklärt André Störr, Vorsitzender der Kultur-
initiative: „Wir halten den Abriß der unter Denkmalschutz stehenden Industriean-
lage noch immer für staatlich beauftragten und finanzierten Vandalismus. Leider
gab es für Außenstehende keine Möglichkeit, den offensichtlich rechtswidrigen
Abriß mit juristischen Mitteln zu verhindern. Wir erwarten nun, dass der nächste
Landtag zu der Problematik einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss
einsetzen wird. Denn die Umstände des Abrisses müssen dringend aufgearbeitet
werden, schon um künftig ähnliche Fälle zu verhindern.“

Für die Kulturinitiative hat sich am vorliegenden Fall auch gezeigt, dass die im
Denkmalschutzgesetz geregelten Instrumente zum Denkmalschutz unzureichend
sind. Dazu André Störr: „Für privaten Bauherrn gilt derzeit offenbar ein strengerer
Maßstab als für Kommunen als Eigentümer eines Denkmals. Hier hat das Thürin-
ger Gesetz eine Schieflage. Wir brauchen einen effektiveren Denkmalschutz auch
für kommunale Objekte. Im Fall der Kammgarnspinnerei hat zudem das Kultus-
ministerium als oberste Aufsichtsbehörde keine gute Figur gemacht. Dass es für
den Abriß des geschützten Denkmals auch noch Fördermittel gab, macht die
Angelegenheit besonders pikant.“

Für die Kulturinitiative Thüringen besteht ein Korrekturbedarf am Thüringer
Denkmalschutzgesetz.

Gez.

André Störr
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